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lüge Schatz zu verstehen / welche einer an gemainen Strassen / vnd
andern dergleichen Orthen / die niemand insonders aigenthumblich
zuegehören /vngesuecht / vnd vngefahr findet.

2 .

vngefahr/außsondermMickfall/einenSchatz gefiinde/oderaber den-
ers nachgegraben,
/ vnd der erste dem

Inhabern zuegehören . Wann er aber auffftembdenGrund/vndBo-
den / ohne Einwilligung/ nach solchen Schätzengesuecht/vnd gegra-

Obrjgkcit/ vnd dieHelfftedem GrundInhaberalleinzuestandig.
§ . z.

Wann jemandmitZauberey einen Schatz zu erobern sich vnter-

so ist dasjenige / was er findet/ Unserer Landsjürstl. Kammerverfal¬
len/vndnoch darzu die Bestraffung / wegen solcher verübten Zaube-

Wann auch jemand vngefehr auss der Obrigkeit Grund/ vnd
den einen Schatz vngesuecht gefunden/ vnd solchen Fund nichtan-

gezaigt / der hatdardurch seinen gebührendenTheilverlohren / vnd ist
seitvölligheimbgefallen.
!er Meyzehende Wtul /

onWebämn/NcMtM/ Afian-
tzM/Wröfftungen / so auff frembden Mründten/ oder ^

ftembdm Maaten beschehen.
§. i.

OjcmandauffeinemftembdenGrund fiirsätzlich /
ohneWissen / vnd Willen deß Aigenthumbers/
vonMaurwerck etwas aussbauet/ so gehört sol-
chesGebawdemAigenthumber deßGmndSzue/
vnd wann der Bawzeug / als Stain / Kalch /
Ziegl/ vnd anders / wormit das Gebäw auffge-
brachtworden / deß Baw-Herrnaigengewest/ist
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44 Der D reichendeTitul /
der Grund - Herr wederden Baw -Zeug / noch einigen auffgeloffenen
Baw -Unkosten / ihme zu erstatten schuldig / ob auch schon solch ein¬

te
chenihme wiederzueaignen

§ . 2.

thumb / auff ftembdem Grund siirgenommen hätte / oder selbigen
GrundbonLÜäemitguetem Glauben / vnd Trauen innen hätte / so
wirdzwardas Gebäw auch deß Grund-Herrns aigen ; jedoch ist er

Unkosten halber/nach billichen Dirken zu vergleichen schuldig- Wäre
aber auch der Baw -Zeug nicht dessen / der den Baw ausfftembdem
Grund gethan / sondern eines andern gewest / so bleibt nochmallen
zwardas gantze Gebäw dem Grund -Herrn ; er solle sichaber vmb den
billichenWerthdeßBaw-ZeugS/mitdeme/dessenderselbegewest/auss
fein Begehrenvergleichen / es habe der Baw -Herr wissend-oder vn-
wissendlich solchen ftembden Zeug dahinverbraucht ; doch so derAi-
genthumber deß verbawten Baw -Zeugs / die wieder Erstatt - vnd

äc , anderst nicht wissend / als derselbe gehörte ihme zue/dahin ver-
braucht/so stehetihme der kegrck gegen dem Grund -Herrn vmb die
Enthebung / oder gleichmäßige Erstatt - vnd Vergnügung deß billi¬
chenWerths auch bevor.

Entgegen wann einer auffsememaigenen Grund / vnd Boden/

es fürsetzlich/vnd mttWissen/oder nicht/so ist er gleichwohlnichtschul¬
dig / solch Gebäw wieder abzubrechen / vnd den darzuverbrauchte«
ftembdenZeug dessenrechtem Herrnerftlgen zu lassen / sondern wann
er es bonaLäe gethan / solle er den Zeug mit billichen Werth wieder
erstatten/vnd bleibtihm dannsein Gebäw ferrer ftey ; hataber er wist
(endlich ftembden Zeug fürsätzlich verbraucht / darumben mag ihne

erwisenen Gewaltö / mit Klag fürnehmen : wieauch daes ein Dieb¬
stall wäre/ wegen der Entftembdung anklagen / sondern auch mit
Gewalts-Klag / oderauch vmbdie Entftembdung fürnehmen.
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Wann jemand von ftembdem Holtzwerck ichtes auss seinem

sein Holl) wider begehrt / solle ihme dasselbe erfolgen ; eö wäredann

schuldig seyn. Ware aber dasGebckvvonHoltz also beschaffen/daßes
wieder

. 5 - .

nach dem erwissentlich/ oder vngefährlichsolcheverbraucht / mttde-
^ - - - — - - .

-est/m
§ . 6.

>ögen/Bä
m lernen rsruno/ vno Boden gesetzt / vnd dieselbe einge-

wäre es aber durch den Grund- Herrnwissend - vnd fursetzlich / auch

düng halberbeklagen
§ . 7.

trag/Gewalt/vndSchäden/wiederzu begehren Fueg hat. Setztaber

Grunds ohneSchaden /wieder außnehmen /vnd außgraben. Nach
Herr
F z
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Der Vietzchende Titul /
auch darsür Ergötzlichkeit/vnd Abtragzu thun schuldig ; es Ware dan

§ . 8.
Wer einen ftcmbdm Ackermit seinemSaammanbawt/derver¬

liert seinen Saamen / vnd der Aigenthumber deß Ackers mag die
wachsende Frucht für sein aigen fech snen/ohneeinigenAbtrag ; eshät-
tedannderBawmann solches nicht fürsätzlich/sondern auß irrigem
Wahn gethan / so soll sich der Herr deß Ackers mit ihme vmb den
Saamen / wie solcher desselben Jahrs im mittern Kauffist /verglei¬
chen. Herentgegen wann einer mitftemöden Saamen seinenGrund
besähet/ sobleibtzwarauchihme/vndnichtdeme/ demder Saamen

than / gegen Widerkehrung billich damahlig -gängigen Werths / son¬
sten aber mag ihmegleichfallsder Herr deß Saamens ( wie droben)
vmb Gewalt/vndEntstembdung beklagen.
.

'

- ^ - § . 9. ,
Wann ein Baum auffeinem gemainen Rain/zwischenzweyer

Grund stehet/ der gehört beydem zugleich zu. Stchet er aber gleich-

fall gibt/soll er der Baumftüchte/ nebedem andern/zu gewissenhaben.
§ . 10.

Wann aber die Baum sich so weit außbreiten / daß sie mit deren

derNachbar Macht/wann es der Baum-Herr/auffErsuechen/nickt
wenden will / solcheschädlicheAest /vnd Würben / selbst ab - vnd
zu hauen.

/ durch stembdes
Mech / als Roß / Ochsen / Kuh / Schwein /
Schaaff / Gaiß / Gänß/vnd dergleichen / mit
Verwirrung deßSaamens/Vertrctt - oder Ab¬
zug deß Gewächs /vnd in ander weeg /Schaden
beschicht/soistersvlchesViech/daeres auff fri¬

scher
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